
ab
01.04.21

Bisher war es so, dass Fahrschüler, welche die praktische Fahrprüfung mit 
einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe absolviert haben, auch nur einen 

Automatik-Führerschein erhalten konnten.

Diese Beschränkung kann durch die Schlüsselnummer B197 entfallen. 
Allerdings muss der Fahrschüler dafür eine gesonderte Schulung (Schalt-
kompetenz) mit einem Schaltwagen absolvieren. Diese Fahrstunden sind 

aber ein Teil der kompletten Ausbildung.

Diese besteht aus:
Mindestens 10 Fahrstunden (à 45 Minuten) auf einem Schaltwagen

und einer 15-minütigen Testfahrt durch den Fahrlehrer.

Führerschein B197
Die neue Automatik-
Regelung


